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Fehlalarme bei Warensicherung —
Gehorlose und horbehinderten
Konsumenten unter Generalverdacht?

Die Medienmitteilung vom 31. Januar 2012
der Stiftung fiir Konsumentenschutz be-
richtet iiber Fehlalarme bei der Warensi-
cherung. Es fragt sich, wie sich das auf ge-
horlose und horbehinderte Konsumenten
auswirkt?

Zitat aus der Medienmitteilung

«Jeden Tag kommt es in zahlreichen Waren-
hausern zu unangenehmen Situationen:
Beim Zahlen an der Kasse oder am Ausgang
geht ein schriller Alarm los, die Diebstahl-
sicherung schlagt an. Und dies, obwohl alle
Artikel ordnungsgemass bezahlt wurden.
Oftmals geschieht es sogar beim erstmali-
gen Betreten eines Ladens, in dem der Kunde
noch nie etwas eingekauft hat. Kunden ste-
hen unter Generalverdacht. Sie werden als
Ladendiebe angeschaut und entsprechend
behandelt: Vor den Augen aller Anwesenden
werden sie aufgefordert, die Taschen zu lee-
ren, Kleidungsstiicke auszuziehen und im-
mer wieder an der Sicherheitsschranke hin
und her zu gehen. Laut einer deutschen Un-
tersuchung handelt es sich dabei zu 95 Pro-
zent aller Félle um Fehlalarme.»

Wie erleben das denn
Menschen mit Gehorlosigkeit
und Horbehinderung?

Hier schildere ich meine eigene Erfah-
rung und Beobachtung: Wenn man Klei-
der bei C & A einkauft, wird an der Kasse
die angenahte bzw. angeklebte Warensi-
cherung an der Kasse nur mit dem Scan-
ner «decodiert» oder «deaktiviert».

Trotzdem: Wenn man mit neu gekauften
Kleidern von C & A beim Alarmsystem
der Migros vorbeilauft, ertont Alarm. Oft-
mals reagiert der Verkaufer bzw. Verkau-
ferin der Migros freundlich — und sucht
trotzdem nach Diebesgut und Alarmsi-
cherung. Wenn dann beim Kleidungs-
stiick von C & A in der Migros nochmals
«decodiert»/«deaktiviert» wird, so ertont
auch kein Alarm mehr.

Ergebnis: C & A hat ein anderes Alarmsys-
tem als Migros. Bis heute ist mir nicht be-
kannt, warum die beiden Geschafte das
Problem mit der Warensicherung noch
nicht geldst haben.

Mein Tipp

An der Kasse — egal, was wo eingekauft
wurde —nach dem Bezahlen verlangen, die
angenahte bzw. angeklebte Alarmsiche-
rung zu entfernen, anstatt sie nur zu «de-
codieren» /«deaktivieren». Scanner kén-
nen Fehler machen und dadurch entsteht
oftmals ein Argernis!

Falls an der Kasse dem Wunsch des Kun-
den nicht entsprochen wird, hilft man sich
selbst und entfernt die Warensicherung
selber sofort. Trotzdem soll immer der
Original-Kassen-Zettel mitgenommen und
im Portemonnaie (Geldbérse) aufbewahrt
werden, um Missverstandnisse zu ver-
meiden. Beim Ertonen des Alarmsignals
entsteht oftmals ein Problem mit der Kom-
munikation. In der Regel haben Verkaufe-
rinnen und Verkaufer keine und nur ganz
wenig Erfahrung im Umgang mit hérbehin-
derten und gehdrlosen Konsumenten.

Steven Zahner
Privater selbst betroffener Konsument und
Endverbraucher



	Fehlalarme bei Warensicherung : gehörlose und hörbehinderte Konsumenten unter Generalverdacht?

